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Weiterbildungen geben immer wieder Anlass zu Diskussionen 
und es bestehen diverse offene Fragen. Worauf ist zu achten? 
Weiterbildungen erfolgen entweder auf Anordnung oder Wunsch 
des Arbeitgebenden oder auf Wunsch des Arbeitnehmenden. Je 
nachdem besteht ein anderer Kostenträger, und es ist sinnvoll, eine 
Weiterbildungsvereinbarung abzuschliessen.

Kostenübernahmepflicht des Arbeitgebenden. Erfolgt eine Schu-
lung lediglich für die Bedürfnisse des Arbeitgebenden (z.B. für spe-
zielle Software) oder handelt es sich um eine blosse Einarbeitung in 
die Tätigkeit, muss zwingend der Arbeitgebende die Kosten bezahlen 
(Art. 327a Abs. 1 OR). Das Gleiche gilt bei einer Anordnung einer 
Weiterbildung durch den Arbeitgebenden. Für die Zeit der Abwesen-
heit besteht ein Lohnanspruch. Die Pflicht zur Übernahme der 
Weiterbildungskosten kann sich auch aus dem Vertrag (z. B. Mitar-
beiterreglement) oder einem Gesamtarbeitsvertrag ergeben.

Freiwillige Kostenbeteiligung des Arbeitgebenden. Wünscht der 
Arbeitnehmende oder der Arbeitgebende eine Weiterbildung und 
ist der Arbeitgebende freiwillig bereit, sich finanziell und/oder 
zeitlich daran zu beteiligen, ist der Abschluss einer Weiterbildungs-
vereinbarung sinnvoll. 

Weiterbildungsvereinbarung. Insbesondere folgende Aspekte sind 
zu regeln:
• Definition, Zweck und Dauer der Weiterbildung
• Regelung über Arbeitszeit: Wird der Arbeitnehmende für die Zeit  
 der Weiterbildung ganz oder teilweise bei voller Lohnzahlung frei- 
 gestellt oder erfolgt sie in der Freizeit? Besteht Anspruch auf Ver- 
 längerung der Weiterbildung?
• Welche Ausbildungs- und übrige Kosten in welcher Höhe werden  
 übernommen (Semestergebühren, Prüfungsgebühren, Schulmate- 
 rial, Fahrtkosten, Verpflegung etc.)? Fälligkeit?
• Folgen eines Abbruchs resp. Nichtbestehens der Weiterbildung
• Rückzahlungspflicht bei Auflösung Arbeitsverhältnis: Festlegung  
 der Bindungsdauer, Folgen bei einer Kündigung durch den Arbeit- 
 gebenden oder den Arbeitnehmenden vor Ablauf der Bindungs- 
 dauer (Unterscheidung von Kündigungsgründen, die vom Arbeit- 
 nehmenden zu vertreten sind und objektiven Kündigungsgründen,  
 degressive Ausgestaltung des zurückzuerstattenden Betrages)

Uneinheitliche Rechtsprechung. Leider ist die Rechtsprechung des 
Bundesgerichts und der kantonalen Gerichte nicht einheitlich. Häu-
fige Streitpunkte sind Regelungen über die Rückzahlungspflicht des 
Arbeitnehmenden. Rückzahlungsvereinbarungen über die Weiter-
bildungsauslagen sowie die zur Verfügung gestellte und bezahlte 
Zeit sind nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses zulässig, sofern 
• die Weiterbildung dem Arbeitnehmenden einen dauerhaften 
 Vorteil auf dem Arbeitsmarkt bietet und 
• eine zeitliche und betragsmässige Definition erfolgt. 
Die zeitliche Verpflichtung darf den Arbeitnehmenden nicht über-
mässig binden. Unproblematisch sind Rückzahlungsverpflichtun-
gen von bis zu drei Jahren nach Beendigung der Weiterbildung, die 

degressiv monatlich pro rata erfolgen. Diese Lösung findet sich 
denn auch in vielen Vereinbarungen. Es gibt aber auch Gerichtsent-
scheide, welche eine länger dauernde Rückzahlungsverpflichtung 
zulassen, wobei bis heute nicht geklärt ist, ob die Drei-Jahres-Frist 
von Art. 340a OR (Konkurrenzverbot) analog anwendbar ist. Eben-
falls ist die Zulässigkeit einer abgestuften Reduktion der Rückzah-
lung strittig. Das Bundesgericht tolerierte in einem Entscheid aus 
dem Jahre 2012 eine Rückzahlungspflicht zu 100 Prozent beim Aus-
tritt während des ersten Jahres nach Weiterbildungsabschluss und 
zu 50 Prozent während des zweiten Jahres. Andere Gerichte hinge-
gen erachteten eine nach Jahren abgestufte Reduktion als unsach-
gemäss und wendeten eine monatliche Abstufung an. Für die Zuläs-
sigkeit der Kostenrückforderung verlangen einige Gerichte, dass der 
Arbeitnehmende im Rahmen der Weiterbildung ein staatliches Dip-
lom erwerben kann, da ansonsten kein dauerhaft verwertbarer Vor-
teil auf dem Arbeitsmarkt bestehe. Ebenfalls strittig ist, ob Art. 340c 
Abs. 2 OR analog anwendbar ist. Falls ja, fällt eine Rückzahlungsver-
pflichtung dahin, wenn der Arbeitgebende das Arbeitsverhältnis 
kündigt, ohne dass ihm der Arbeitnehmende einen begründeten 
Anlass gegeben hat bzw. wenn der Arbeitnehmende aus einem be-
gründeten, vom Arbeitgebenden zu verantwortenden Anlass kündigt.

Steuerliche Handhabung im Kanton Zürich. Das Steuergesetz des 
Kantons Zürich unterscheidet Weiterbildungs-/Umschulungskosten, 
die als Berufskosten abgezogen werden können, von nicht ab-
zugsfähigen Ausbildungskosten. Die Grundsätze zur Abgrenzung 
der verschiedenen Kostenarten sind im Merkblatt über die Abzugs-
fähigkeit von Aufwendungen für Bildungsmassnahmen festgehalten. 
www.steueramt.zh.ch

Ausblick: Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG). Gestützt 
auf Art. 64a BV wird gegenwärtig ein Grundgesetz über die berufliche 
Weiterbildung ausgearbeitet. Dieses soll einheitliche Rahmenbe-
dingungen schaffen, welche in verschiedenen Spezialgesetzen kon-
kretisiert werden müssen.

 lic. iur. claudia Eugster ist Rechtsberaterin beim KVZ.

WEitErbilDUnG und arbeITSreChT

Weitere Fragen? Lassen Sie sich beraten – als KVZ-Mitglied sogar kostenlos. 
Der Rechtsdienst des KVZ ist die zentrale Anlaufstelle für kostenlose Beratung 
in rechtlichen Fragen – im 2012 waren es insgesamt 2900 Erstanfragen. 
Das Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe, damit offene Fragen mit den Arbeitgebenden 
möglichst selbstständig und einvernehmlich geklärt werden können. 

veteranen- und Senioren- 
vereinigung vSv kvz

klubnachmittag
«von der Menagerie zum naturschutzzentrum»
dr. med. vet. alex rübel, direktor des Zoo Zürich, 
berichtet über seine Ziele und Zukunftsvisionen.

Wann: Montag, 29. april 2013, 14.30 uhr
Wo: Kaufleuten festsaal, pelikanplatz, Zürich
informationen: www.kvzvsv.ch

www.vhszh.ch info@vhszh.ch

ab mai 2013

Sprachen
Englisch
Französisch
Italienisch
Romanisch
Spanisch
Russisch
Arabisch
Chinesisch
Japanisch
Latein
Altgriechisch

Körperbewusstsein
Nia
Qi Gong und Tai ji
Meditieren – innere Ruhe finden
Hatha Yoga; Pilates-Training
Haltungs- und Rückengymnastik
Zwischen Wachen und Schlafen
Halt durch Rituale im Alltag

Kommunikation
Was fühle, was kommuniziere ich?
Kritik wirkungsvoll formulieren
Verstehen und verstanden werden
Kommunikationstypen
Nonverbale Kommunikation
Sich durchsetzen im Gespräch
Beziehungen verbessern
Wirkung aus sich selbst
Work-Life-Balance
Präsentation meiner Person
Merkstrategien - Hirntraining

Gestalten
Porträtieren
Zeichnen, Malen, Aquarellieren
Die gemalte Kunstgeschichte
Abstrakte Malerei
Digitale Spiegelreflexkamera

Und mehr!

volks
hochschule
zürich

Weiterbildung – wie ich sie will  

Professionelles Know-how für KMU  
Berufsbegleitende Angebote ab Mai 2013  

Management / Kommunikation / Marketing  
Führungsfachfrau/-mann SVF / Führungscoaching 
Duchführung / Projektmanagement / Selbständigkeit 
Kommunikation / Gesprächsführung / Rhetorik 
Moderation / Sitzungen leiten / Mediation 
Werbung, PR und Marketing / Online-Marketing 
Reklamationen / Akquisition / PR-Texte / PR-Fachleute 
Journalismus / Zeit- und Stressmanagement / Gesunde Ernährung 

Informatik  
PC- und Mac-Kurse / Internet / ECDL 
Word / Excel / Outlook / PowerPoint 
InDesign / Web-Publishing / Flash / Photoshop 
Digitale Fotografie / Video / 3D-Visualisierung / AutoCAD 
Filemaker / Access / Java / PHP / Javascript 
Windows 7 / Mac OS X / Linux 
Informatikanwender/in I und II SIZ 

Ausbildung und Didaktik  
Basiskurs Berufsbildner/in / SVEB-Zertifikat 
Eidg. Fachausweis Ausbilder/in / Ausbildungsleiter/in mit eidg. Diplom 

information und Anmeldung  
www.eb-zuerich.ch 

EB Zürich Kantonale Berufsschule für Weiterbildung 
Bildungszentrum für Erwachsene BiZE 
Riesbachstrasse 11, 8090 Zürich 
Telefon 0842 843 844 
www.eb-zuerich.ch / lernen@eb-zuerich.ch 
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Militärstrasse 106, 8004 Zürich
Nähe HB, mit gratis Parkplätzen
Telefon: 044 241 08 89










  
  

 
  




www.bvsbildungszentrum.ch
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